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Allgemeine Geschäftsbedingungen „Förderung mit Pferd“ 

 

Ausrüstung und Sicherheit: 

Die Förderung mit Pferd findet bei jeder Witterung statt –  achten Sie also auf 

entsprechende Kleidung für Ihr Kind. Die Kinder müssen immer eine lange Hose 

und feste Schuhe tragen. 

 

Kosten: 

Die Kosten entnehmen Sie der Ausschreibung. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular. Die Anmeldung ist erst bei 

Zahlungseingang gültig. 

 

Bezahlung: 

Der Kursbeitrag wird per Überweisung oder per Paypal bezahlt. Sobald die 

schriftliche Anmeldung vorliegt, erhalten Sie die Zahlungsinformationen. 

 

Abwesenheiten: 

Bei Fernbleiben des Kindes (z.B. wegen Krankheit, Urlaub, …oder Abbruch des 

Trainings während eines laufenden Blocks) wird kein Ersatztermin und  keine 

Teil-  oder Rückerstattung geleistet. Es kann kein Ersatzteilnehmer, z.B. 

Geschwisterkind, gestellt werden. 
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Inhalt der „Förderung mit Pferd“: 

Den Inhalt entnehmen Sie der jeweiligen Ausschreibung. Die „Förderung mit 

Pferd“ ist kein Reitunterricht, auch das Reiten steht nicht im Fokus. Unser 

vorrangiges Ziel ist es, mit Hilfe unserer Pferde und Ponys die Ressourcen Ihrer 

Kinder zu stärken und Defizite abzubauen. Dies geschieht hauptsächlich dadurch, 

dass ihr Kind das Pferd selbständig und ohne Hilfe durch diverse Parcours führt. 

Das Führen des Pferdes ist für Kinder sehr anspruchsvoll und erfordert 

Kompetenzen in vielen Bereichen. 

 

Informationen für Eltern: 

Warten auf dem Stallgelände, Zuschauen und Fotografieren oder Filmen 

während der „Förderung mit Pferd“ ist untersagt. 

Unsere Pferde sind ausgebildete Therapiepferde und dementsprechend 

versichert. Trotzdem sind Pferde Fluchttiere und haben ihren eigenen Charakter 

sowie ihre persönlichen Vorlieben und Neigungen. Sollte sich ihr Kind mehrfach 

grob gegenüber den Pferden verhalten oder häufig gegen die Stallregeln 

verstoßen, behalten wir uns vor, Ihr Kind von der „Förderung mit Pferd“ 

auszuschließen. Kosten werden in diesem Fall nicht rückerstattet. 

Bitte achten Sie darauf, dass nur am Wanderparkplatz an der Grillhütte „Am 
Börnchen“ geparkt werden darf. Auch dann, wenn Sie nur kurz Ihr Kind abgeben 
oder abholen wollen. 
 
 

 


